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Kreisordnung für Schleswig-Holstein
(Kreisordnung - KrO -)

in der Fassung vom 28. Februar 2003

§ 16 f
Bürgerentscheid, Bürgerbegehren

(1) Der Kreistag kann mit einer Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Kreistagsabgeordneten beschlie-
ßen, dass Bürgerinnen und Bürger über Selbstverwaltungsaufgaben selbst entscheiden (Bürgerent-
scheid).

(2) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über

1. Selbstverwaltungsaufgaben, die zu erfüllen der Kreis nach § 2 Abs. 2 verpflichtet ist, soweit ihm
nicht ein Entscheidungsspielraum zusteht,

 

2. Angelegenheiten, über die kraft Gesetzes der Kreistag entscheidet (§ 23 Satz 1 Nr. 1),

 

3. die Haushaltssatzung einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe sowie die kommu-
nalen Abgaben und die privatrechtlichen Entgelte,

 

4. den Jahresabschluss des Kreises und den Jahresabschluss der Eigenbetriebe,

 

5. die Hauptsatzung,

 

6. die Rechtsverhältnisse der Kreistagsabgeordneten, der kommunalen Wahlbeamtinnen und -be-
amten und der Beschäftigten des Kreises,

 

7. die innere Organisation der Kreisverwaltung,

 

8. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren.

 

(3) Über Selbstverwaltungsaufgaben können die Bürgerinnen und Bürger einen Bürgerentscheid bean-
tragen (Bürgerbegehren). Ein Bürgerbegehren darf nur Selbstverwaltungsaufgaben zum Gegenstand
haben, über die innerhalb der letzten zwei Jahre nicht bereits ein Bürgerentscheid aufgrund eines Bür-
gerbegehrens durchgeführt worden ist. Richtet sich das Bürgerbegehren gegen einen Beschluss des
Kreistages oder eine Entscheidung, die aufgrund einer Übertragung nach § 22 Absatz 1 Satz 3 durch
den zuständigen Ausschuss getroffen wurde, muss es innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe
des Beschlusses oder der Entscheidung eingereicht sein. Das Bürgerbegehren muss schriftlich einge-
reicht werden und die zur Entscheidung zu bringende Frage, eine Begründung sowie eine von der zu-
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ständigen Verwaltung in der Regel in vier Wochen zu erarbeitende Schätzung über die zu erwarten-
den Kosten der verlangten Maßnahme enthalten; die Frist nach Satz 3 verlängert sich um den Zeit-
raum von der Anforderung der erforderlichen Kostenschätzung bis zu deren Fertigstellung. Das Bür-
gerbegehren muss bis zu drei Personen benennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu ver-
treten. Bürgerinnen und Bürger können sich durch das Innenministerium hinsichtlich der Zulässig-
keitsvoraussetzungen eines Bürgerbegehrens beraten lassen; Gebühren und Auslagen werden nicht
erhoben.

(4) Ein Bürgerbegehren muss von mindestens 5 % der Stimmberechtigten innerhalb von sechs Mona-
ten unterschrieben sein. Die Angaben werden von dem Kreis geprüft.

(5) Über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet das Innenministerium unverzüglich, spä-
testens jedoch innerhalb von zwei Monaten nach Eingang. Richtet sich das Bürgerbegehren gegen ei-
nen Beschluss des Kreistags oder eine Entscheidung, die aufgrund einer Übertragung nach § 22 Ab-
satz 1 Satz 3 durch den zuständigen Ausschuss getroffen wurde, darf ab Eingang des Bürgerbegeh-
rens bei dem Kreis bis zur Entscheidung über die Zulässigkeit eine dem Begehren entgegenstehen-
de Entscheidung der Kreisorgane nicht getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung
nicht mehr begonnen werden, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt bestehen rechtliche Verpflichtungen
des Kreises hierzu, das Bürgerbegehren ist offensichtlich unzulässig oder die Entscheidung über die
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens wird missbräuchlich angestrebt; das Vollzugsverbot endet mit dem
Tag, an dem das Innenministerium die Feststellung trifft, dass das Bürgerbegehren unzulässig ist. In
den übrigen Fällen darf eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der Kreisorgane nicht
getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung nicht mehr begonnen werden, wenn
die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt wurde, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt bestehen
rechtliche Verpflichtungen des Kreises hierzu. Der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Kreistag oder
der zuständige Ausschuss die Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahmen
in unveränderter Form oder in einer Form beschließt, die von den benannten Vertretungsberechtig-
ten gebilligt wird; nach erfolgter Beschlussfassung durch den Kreistag gilt Absatz 3 Satz 2 entspre-
chend. Dieser Beschluss kann innerhalb von zwei Jahren nur durch einen Bürgerentscheid abgeändert
werden. Den Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens ist Gelegenheit zu geben, den Antrag im
Kreistag zu erläutern. Der Kreistag kann im Rahmen des Bürgerentscheids eine konkurrierende Vorla-
ge zur Abstimmung unterbreiten.

(6) Wird ein Bürgerentscheid durchgeführt, muss der Kreis den Bürgerinnen und Bürgern die Stand-
punkte und Begründungen des Kreistages oder des zuständigen Ausschusses und der Vertretungsbe-
rechtigten des Bürgerbegehrens in gleichem Umfange schriftlich darlegen. Mit der Abstimmungsbe-
nachrichtigung wird den Stimmberechtigten eine Information zugestellt, in der der Abstimmungsge-
genstand sowie die Standpunkte und Begründungen des Kreistages und der Vertretungsberechtigten
des Bürgerbegehrens in gleichem Umfang dargelegt sind. Der Bürgerentscheid findet innerhalb von
drei Monaten nach der Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens statt; bei der Termin-
festsetzung sind die Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens zu hören. Eine Verlängerung der
Frist auf sechs Monate kann im Einvernehmen mit den Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens
beschlossen werden.

(7) Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, wenn sie von der
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens
10% der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet.
Ist die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat der Kreistag oder der zuständige
Ausschuss die Angelegenheit zu entscheiden. Sollen an einem Tag mehrere Bürgerentscheide stattfin-
den, hat der Kreistag eine zusätzliche Stichfrage für den Fall zu beschließen, dass die gleichzeitig zur
Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Art und Weise beantwor-
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tet werden (Stichentscheid). Es gilt dann die Entscheidung, für die sich im Stichentscheid die Mehrheit
der abgegebenen gültigen Stimmen ausgesprochen hat. Bei Stimmengleichheit im Stichentscheid gilt
der Bürgerentscheid, dessen Frage mit der höchsten Stimmenzahl mehrheitlich beantwortet worden
ist.

(8) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Beschlusses des Kreistages oder des zuständigen Aus-
schusses. Er kann innerhalb von zwei Jahren nur durch einen Bürgerentscheid abgeändert werden.

(9) Für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, die bis zum Ablauf des 6. April 2023 bereits einge-
reicht oder festgesetzt wurden, finden die bis dahin geltenden Regelungen Anwendung.

Redaktionelle Hinweise

Fundstelle: GVOBl. 2003, 94
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